Vereinigung fiir Verfassungsgeschichte

Satzung

§1
(1) Die Vereinigung fiir Verfassungsgeschichte stellt sich die Aufgabe:

a) wissenschaftliche Fragen aus der Verfassungsgeschichte, einschlieBlich der
Verwaltungsgeschichte, durch Referate und Aussprache in Versammlungen ihrer
Mitglieder zu kldren;

b) Forschungen in diesem Bereich zu fordern;

¢) auf die ausreichende Beriicksichtigung der Verfassungsgeschichte im Hoch-
schulunterricht sowie bei staatlichen und akademischen Priifungen hinzuwirken.

(2) Sie verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,,Steuerbegiinstigte Zwecke™ der Abgabenordnung in ihrer jeweils
giiltigen Fassung.

(3) Sitz der Vereinigung ist Frankfurt am Main.

§2

Griindungsmitglieder der Vereinigung sind diejenigen Personen, die zur Griin-
dungsversammlung am 4. 10. 1977 in Hofgeismar eingeladen worden sind und schrift-
lich ihren Beitritt erklart haben.

§3
(1) Mitglied der Vereinigung kann werden, wer

a) auf dem Gebiet der Verfassungsgeschichte, einschlieBlich der Verwaltungsge-
schichte, seine Befahigung zu selbstindiger Forschung durch entsprechende wis-
senschaftliche Verodffentlichungen nachgewiesen hat und

b) an einer Universitit bzw. gleichgestellten wissenschaftlichen Hochschule oder
Hochschuleinrichtung als selbstindiger Forscher und Lehrer, an einem wissen-
schaftlichen Forschungsinstitut als selbstdandiger Forscher oder im Archivdienst
tatig ist.
(2) Das Aufnahmeverfahren wird durch schriftlichen Vorschlag von drei Mitgliedern
der Vereinigung eingeleitet. Ist der Vorstand einstimmig der Auffassung, dass die
Voraussetzungen flir den Erwerb der Mitgliedschaft erfiillt sind, so verstandigt er
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in einem Rundschreiben die Mitglieder von seiner Absicht, dem Vorgeschlage-
nen die Mitgliedschaft anzutragen. Erheben mindestens fiinf Mitglieder binnen
Monatsfrist gegen die Absicht des Vorstandes Einspruch oder beantragen sie
miindliche Erdrterung, so beschlieit die Mitgliederversammlung {iber die Auf-
nahme. Die Mitgliederversammlung beschlie3t ferner, wenn sich im Vorstand
Zweifel erheben, ob die Voraussetzungen der Mitgliedschaft erfiillt sind.

In besonders begriindeten Ausnahmefillen kann Mitglied der Vereinigung auch
werden, wer die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. b nicht erfiillt. In diesem Falle
wird das Aufnahmeverfahren durch néher begriindeten schriftlichen Vorschlag
von fiinf Mitgliedern der Vereinigung eingeleitet. Uber die Aufnahme entscheidet
nach Stellungnahme des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder.

§4

Die ordentliche Mitgliederversammlung soll regelméaBig alle zwei Jahre an einem
vom Vorstand bestimmten Ort zusammentreten. In dringenden Féllen kénnen au-
Berordentliche Versammlungen einberufen werden. Auf Verlangen von 1/3 der
Mitglieder ist der Vorstand verpflichtet, eine aullerordentliche Mitgliederver-
sammlung unverziiglich einzuberufen.

Auf jeder ordentlichen Mitgliederversammlung muss mindestens ein wissen-
schaftlicher Vortrag mit anschlieBender Aussprache gehalten werden.

§5

Der Vorstand der Vereinigung besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Stellver-
tretern. Die Vorstandsmitglieder teilen die Geschéfte untereinander nach eigenem
Ermessen. Der Vorstand wird am Schluss jeder ordentlichen Mitgliederversamm-
lung neu gewdhlt; einmalige Wiederwahl ist zuldssig. Der alte Vorstand bleibt bis
zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt.

Zur Vorbereitung der Mitgliederversammlung kann sich der Vorstand durch Zu-
wahl anderer Mitglieder verstirken. Auch ist Selbstergéinzung zuldssig, wenn ein
Mitglied des Vorstandes in der Zeit zwischen zwei Mitgliederversammlungen
ausscheidet.

§6

Der Beirat der Vereinigung besteht aus fiinf Mitgliedern; die Mitgliederzahl kann
erhoht werden. Der Beirat berdt den Vorstand bei der Festlegung der Tagungsthemen
und der Auswahl der Referenten. Die Mitglieder des Beirats werden von der Mitglie-
derversammlung auf vier Jahre gewihlt.
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§7

Zur Vorbereitung ihrer Beratungen kann die Mitgliederversammlung, in eiligen
Féllen auch der Vorstand, besondere Ausschiisse bestellen.

§8

Zu Eingaben in den Fillen des § 1 Ziff. 2 und 3 und iiber 6ffentliche Kundgebungen
kann nach Vorbereitung durch den Vorstand oder einen Ausschuss auch im Wege
schriftlicher Abstimmung der Mitglieder beschlossen werden. Ein solcher Beschluss
bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder; die Namen der Zustimmen-
den miissen unter das Schriftstiick gesetzt werden.

§9

Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Vor-
stand kann den Beitrag aus Billigkeitsgriinden erlassen.

(Stand: 22. Februar 2022)



DOl https://doi.org/10.3790/978-3-428-59212-8.2024.360850
Generated at 216.73.216.83 on 2025-10-18 22:07:45
FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH



	Vereinigung für Verfassungsgeschichte
	Satzung
	§ 1
	§ 2
	§ 3
	§ 4
	§ 5
	§ 6
	§ 7
	§ 8
	§ 9



